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zjel des Studiums der Informationen muß insbesondere sein, sich 

mit den strafrechtlich und sonstigen politisch-operativen Aspek

ten des Sachverhaltes sowie mit dem vorliegenden Informationen 

zur Person des Verdächtigen vertraut zu machen, um auf dieser 

Grundlage eine qualifizierte und effektive weitere Untersu

chungsarbeit konzipieren zu können. .

Das verlangt vom Untersuchungsführer, die vorliegenden Einzel

informationen zu studieren. Zusammenfassende Informationen, z.

B. Abschlußberichte, reichen in der Regel nicht aus, das weitere 

Vorgehen bei der Bearbeitung von Ermittlungsverfahren qualifi

ziert und effektiv zu bestimmen. Sie können dem Untersuchungs

führer lediglich dazu dienen, sich einen Überblick zu verschaf

fen, der ein gezieltes Studium der Einzelinformation erleichtert.

Aufs engste mit, dem Studium der Informationen ist ihre Analyse 

und' Beurteilung verbunden. Kenntnisnahme von Informationen be

deutet ’- eine zumindest erste - analytische Verarbeitung und 

Beurteilung der Informationen.

Nimmt der Untersuchungsführer Informationen zur Kenntnis,

I


